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§ 14 DWWPG Verkehrswege
 DWWPG - Durchführungsverordnung zum Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz – WWPG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Ein- und Ausgänge sowie Verkehrswege müssen barrierefrei bescha4en sein und ein sicheres und gefahrloses

Begehen und Befahren mit Rollstühlen und Betten ermöglichen. Verkehrswege müssen so ausgestattet sein, dass eine

leichte Orientierung möglich ist.

(2) Fluchtwege müssen derart bescha4en und gekennzeichnet sein, dass im Brandfall oder in einem sonstigen Notfall

ein rasches Verlassen des Heimes durch die Bewohner und sonstige im Heim befindliche Personen möglich ist.

(3) P;egestationen in Wohnheimen, die nach dem 29. Juni 2005 errichtet werden, müssen über einen barrierefrei

zugänglichen Personenaufzug erreichbar sein, der eine sichere und gefahrlose Beförderung von Betten ermöglicht. In

P;egeheimen, die nach dem 29. Juni 2005 errichtet werden, muss mindestens ein Personenaufzug diesen

Anforderungen entsprechen.
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